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   Blinde weltweit brauchen meine Hilfe.
    Deshalb möchte ich die Arbeit des DKBW mit meiner Spende unterstützen. Was muss ich tun?

• Sie überlegen, welchen Beitrag Sie spenden möchten.
• Sie entscheiden, ob Sie einmal oder regelmäßig spenden möchten.
Spenden Sie einmalig, brauchen Sie nur den Zahlschein auszufüllen. Unterschrift nicht vergessen.  
Den Zahlschein können Sie problemlos bei Ihrer Hausbank/ Sparkasse oder auch bei jedem anderen  
Geldinstitut abgeben.
• Sie bestimmen bei einer regelmäßigen Spende, ob Sie monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich  
spenden möchten. Dazu kreuzen Sie bitte die Möglichkeiten auf der Rückseite dieses Schreibens an, nennen  
uns Ihre Bankverbindung, Ihren Namen und Ihre Anschrift und bestätigen Ihren Spendenauftrag mit dem  
Datum und Ihrer Unterschrift. Wir buchen den Betrag bis zu Ihrem Widerruf von Ihrem Konto ab.
• Sie schicken das Formular in einem Umschlag bitte an:
Deutsches Katholisches Blindenwerk e. V. · Graurheindorfer Str. 151 a · 53117 Bonn
• Sie fördern mit Ihrer Entscheidung, unsere Arbeit wirkungsvoll zu unterstützen, weltweite Projekte der  
Blindenhilfe durch einen soliden und verlässlichen Partner. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für das Vertrauen.

DEUTSCHES 
KATHOLISCHES 
BLINDENWERK E.V.
Blinde helfen Blinden weltweit



SEHEN HANDELN HELFEN

Etwas, was hier bei uns in Deutschland in den Abfall gelangt, kann  
in Ländern der 3. Welt ein besonders benötigtes Hilfsmittel sein.  
Dies gilt ganz besonders für gebrauchte Brillen. Überall auf der Welt 
gibt es Menschen, die sich keine Brille leisten können. Hierfür ent-
stand unsere Aktion „Brillen weltweit“. 
 
Seit über 50 Jahren sorgen wir dafür, dass Ihre alte Brille eine neue 
Bestimmung und eine/n neue/n Eigentümer/in bekommt.  
Das DKBW förderte die Initiative von Père François Meyer in Hirsingue 
(Frankreich) und Dr. Stephan Klaus Kiefer in Koblenz. 

Daraus entstanden zwei Aktionen: Die „Lunettes sans frontière“ 
Frankreich und „Brillen weltweit“ in Koblenz. Seit 2008 haben wir in 
Deutschland einen weiteren Partner: Die Stiftung Bethesda St. Martin 
mit der von ihnen gegründeten BEST gGmbH. Mittlerweile sind bei 
dem dort eingerichteten Brillenprojekt 30 Personen mit Handicap be-
schäftigt. Diese sorgen dafür, dass alle gespendeten Brillen sorgfältig 
sortiert, vermessen, gereinigt, desinfiziert, repariert und eingelagert 
werden. Je nach Bedarf können wir so fast jede Anfrage abdecken und 
ausliefern. Nicht nur für die Projekte des DKBW, sondern auch welt-
weit geprüfte gemeinnützige Aktionen, wie z.B. der Lions Club.

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie für uns Brillen sammeln. Bedenken 
Sie auch bitte, dass der von uns geleistete Aufwand finanzielle Mittel 
benötigt. Über eine Spende von Ihnen würden wir uns sehr freuen. 

Für Ihre Unterstützung vorab ein herzliches
„Vergelt’s Gott“

Ihre regelmäßige Spende ist kontinuierliche Hilfe!

Jedes Jahr verlieren hunderttausende Kinder ihr Augen-
licht oder  sterben bereits in den ersten Lebensjahren.  
Krankheiten, die in der „Dritten Welt“ zur Erblindung 
führen, können heute geheilt werden, wenn rechtzeitig 
medizinische Hilfe gewährt wird. Jede Spende hilft dieser 
Not zu begegnen. Bitte helfen Sie uns helfen.

Wir werden oft gefragt, ob wir auch noch Deutsche Mark (DM) annehmen. 
Sie können uns gerne DM in einem Umschlag zuschicken.  
Sie erhalten dann umgehend eine Spendenquittung in EURO. 

Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI) 
Berlin weist uns als vertrauenswürdigen Verwalter von Spenden aus.

Ich ermächtige das DKBW e.V., Spenden von meinem Konto mittels  
Lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die  
vom DKBW e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger - Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000073566
Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt

Bitte schicken Sie diesen Abschnitt in einem Umschlag an folgende Adresse:

Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.
Graurheindorfer Str. 151a D - 53117 Bonn Datum   Unterschrift

Name/ Vorname:

Strasse: 
 
PLZ/ Ort:

MEINE ANSCHRIFT MEINE SPENDE

Kontonummer:

BLZ:  

BIC:

IBAN:

MEINE BANKVERBINDUNGSEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

BESTÄTIGUNG ÜBER GELDZUWENDUNGEN

WICHTIG!
GILT BIS 200,-€ ALS STEUERBELEG

Wir sind wegen Förderung mildtätiger und gemein-
nütziger Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 AO (Förderung des öffentlichen Gesundheits-
wesens) nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach 
der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des 
Finanzamtes Düren, St.-Nr. 207/5748/0123, vom 
15.12.2010 für den letzten Veranlagungszeitraum 
2007 bis 2009 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer 
und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass 
die Zuwendung nur zur Förderung mildtätiger Zwe-
cke und der Förderung des öffentlichen Gesund-
heitswesens verwendet wird.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer 
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der 
Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbe-
günstigten Zwecken verwendet werden, haftet für 
die entgangene Steuer (§ 10 b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 
3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). Diese Bestätigung wird 
nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichti-
gung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum 
des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. 
das Datum der Feststellung der Einhaltung der sat-
zungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a Abs. 1 
AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Beschei-
des zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).
 
Deutsches Katholisches Blindenwerk e.V.


